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Rundschreiben Nr. 005/2017 
 

Besteuerung der öffentlichen Hand;  
Urteil des Bundesfinanzhofes zur Grunderwerbsteuerpflicht beim Verkauf von 
Grundbesitz einer kreiseigenen GmbH an den Landkreis  
 
 
Kurzfassung: 
Der Bundesfinanzhof hat mit dem beigefügten Urteil klargestellt, dass der Verkauf 
von Grundstücken durch eine kreiseigene GmbH an einen Landkreis nicht von der 
Grunderwerbsteuer befreit ist.  
 
Mit Urteil vom 9. November 2016 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass 
der Verkauf von Grundstücken durch eine GmbH an einen Landkreis nicht nach § 4 
Nr. 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit ist (Anlage). 
 
Hintergrund 
 
Der klagende Landkreis hatte im Jahr 1992 eine im Bereich der Asyl-, Flüchtlings- 
und Obdachlosenhilfe tätige gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(A-GmbH) gegründet, an der er zu mehr als 75 % beteiligt war. Weitere Gesellschaf-
ter waren ein evangelisches Dekanat sowie mehrere Gemeinden. Der Landkreis 
(Kostenträger) hatte der A-GmbH die Aufgabe übertragen, die Grundversorgung von 
Asylbewerbern sicherzustellen. 
 
Im Jahr 2008 wurde die A-GmbH aufgelöst, weil der Landkreis die Aufgaben wieder 
selbst übernahm. Im Rahmen der Liquidation wurden alle weiteren Gesellschaftsan-
teile eingezogen, sodass der Landkreis alleiniger Gesellschafter der A-GmbH in Li-
quidation (i.L.) wurde. Grunderwerbsteuer wurde für die Anteilsvereinigung nicht 
festgesetzt. Mit notariell beurkundetem Vertrag veräußerte die A-GmbH i.L. die 
Grundstücke mit den Unterkunftseinrichtungen an den Landkreis. 
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Das beklagte Finanzamt übernahm den Kaufpreis als Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer und setzte entsprechend die Steuer fest. Einspruch und Klage 
blieben erfolglos. Das zuständige Finanzgericht führte zur Begründung im Wesentli-
chen aus, der Abschluss des Kaufvertrags sei ein nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Grund-
erwerbsteuergesetzes (GrEStG) steuerbarer Erwerbsvorgang und nicht nach § 4 Nr. 
1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit, da der Verkäufer - die A-GmbH i.L. - 
keine juristische Person des öffentlichen Rechts sei. Die Auslegung dieser Steuerbe-
freiungsvorschrift nach ihrem Sinn und Zweck ergebe, dass der Rechtsträgerwechsel 
zwischen zwei juristischen Personen des öffentlichen Rechts stattfinden müsse.  
 
Mit seiner Revision machte der Landkreis im Wesentlichen eine Verletzung des § 4 
Nr. 1 GrEStG geltend. Auch die Übertragung eines Grundstücks durch eine juristi-
sche Person des Privatrechts auf eine juristische Person des öffentlichen Rechts sei 
steuerbefreit.  
 
Entscheidungsgründe 
 
Der BFH wies die Revision als unbegründet zurück. Das Finanzgericht habe zu 
Recht entschieden, dass der Verkauf von Grundstücken durch eine juristische Per-
son des Privatrechts nicht nach § 4 Nr. 1 GrEStG steuerbefreit sei. 
 
Der Besteuerung stehe nicht entgegen, dass sich vor dem Kauf der Grundstücke alle 
Anteile an der A-GmbH i.L. in der Hand des Klägers vereinigt hatten und damit zeit-
lich vor dem besteuerten Tatbestand ein weiterer Tatbestand - eine Anteilsvereini-
gung nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG - erfüllt war (vgl. § 1 Abs. 6 Satz 1 GrEStG).  
 
Der BFH legt dar, dass nach § 4 Nr. 1 GrEStG der Erwerb eines Grundstücks durch 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts von der Besteuerung u. a. ausge-
nommen sei, wenn das Grundstück aus Anlass des Übergangs von öffentlich-
rechtlichen Aufgaben von der einen auf die andere juristische Person übergeht und 
nicht überwiegend einem Betrieb gewerblicher Art dient. Die Steuerbefreiung komme 
nur in Betracht, wenn sowohl der Grundstücksveräußerer als auch der Grundstücks-
erwerber eine juristische Person des öffentlichen Rechts sei. Ist der Veräußerer eine 
juristische Person des Privatrechts, sei die Steuerbefreiung nicht zu gewähren. 
 
§ 4 Nr. 1 GrEStG führe auch nicht deshalb zu einer Steuerbefreiung, weil im Zeit-
punkt der Übertragung des Grundstücks eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts alleiniger Gesellschafter der juristischen Person des Privatrechts sei. Selbst 
wenn eine juristische Person des öffentlichen Rechts alle Anteile an einer juristi-
schen Person des privaten Rechts hält, werde der private Rechtsträger nicht zu einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts und damit nicht selbst zum begünstigten 
Rechtsträger. 
 
Der BFH resümiert, dass das Finanzgericht nach diesen Grundsätzen zutreffend 
entschieden habe, dass der Verkauf der Grundstücke durch die A-GmbH an den 
Kläger nicht nach § 4 Nr. 1 GrEStG von der Steuer befreit sei. Es könne dahinste-
hen, ob überhaupt ein „Übergang von öffentlich-rechtlichen Aufgaben“ vorlag, da die 
Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private als beliehene Unternehmer eine 
Übertragung durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfordert und eine solche 
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ursprüngliche Übertragung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
von dem Kläger als Kostenträger nach § 3 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 16. November 1993 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Hessen I 1993, 515) auf die A-GmbH im Streitfall als Vo-
raussetzung einer Rückübertragung nicht ersichtlich sei. Die Steuerbefreiung sei 
vielmehr bereits deshalb ausgeschlossen, weil es sich bei dem Veräußerer - der A-
GmbH i.L. - um eine juristische Person des Privatrechts handele. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten nehmen wir auf das als Anlage beigefügte Urteil 
des BFH Bezug.  
 

 
Theel 
 
Anlage 
(nur digital) 


